
Für Ihre Unterlagen

Darlehensbedingungen (gelten entsprechend für Mitschuldner und Bürgen)
1. Besondere Gebühren und Leistungen
Wenn ein Darlehensnehmer eine im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ aufgeführte Leis-
tung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt dort angegebenen Entgelte. Für die Vergütung der darin 
nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Darlehensnehmers oder in dessen 
mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten sind – insbesondere die Änderung der Ratenhöhe 
(Umfinanzierung), den Wechsel des Bürgen –, gelten, soweit keine andere Vereinba-
rung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. Die Gebühren sind sofort fällig.

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank gesetzlich oder aufgrund einer vertrag-
lichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die 
Bank Entgelte nur dann berechnen, wenn dies gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall wird 
das Entgelt nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben. Der Darlehensnehmer 
kann vom Darlehensgeber jederzeit unentgeltlich einen Tilgungsplan verlangen.

2. Laufende Verpflichtungen
Der Darlehensnehmer und Bürge verpflichten sich, Änderungen ihrer Anschrift, ihrer 
persönlichen Verhältnisse sowie eines Wechsels ihres Arbeitgebers der Bank umgehend 
mitzuteilen. 

3. Vorzeitige Rückzahlung und Vorfälligkeitsentschädigung
a)	�Der Darlehensnehmer kann seine Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag jederzeit 

ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen. Bei vorzeitiger Rückzahlung vergütet die 
Bank für die Zeit, um die sich die Laufzeit verkürzt, die nicht verbrauchten staffel­
mäßig errechneten Zinsen zum zuletzt vereinbarten Gebührensatz.

b)	�Eine Rückvergütung erfolgt nur, sofern die Rückzinsen höher als 5,– Euro sind. 
c)	Die Bearbeitungsgebühr wird nicht erstattet.
d)	�Für den unmittelbar mit der vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden Scha­

den kann die Bank eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. 
Den Schaden wird die Bank nach den vom Bundesgerichtshof vorgeschriebenen 
finanzmathematischen Rahmenbedingungen berechnen, die insbesondere:

	 – �ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau,
	 – �die für das Darlehen ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme,
	 – �den der Bank entgangenen Gewinn,
	 – �den mit der vorzeitigen Rückzahlung vereinbarten Verwaltungsaufwand 

(Bearbeitungsentgelt) sowie
	 – �die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und Verwaltungs­

kosten berücksichtigen.
e)	�Die so errechnete Vorfälligkeitsentschädigung wird, wenn sie höher ist, auf den 

niedrigeren der beiden folgenden Beträge reduziert:
	 – �1 % beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der 

vereinbarten Rückzahlung weniger als ein Jahr beträgt, 0,5 % des vorzeitig 
zurückgezahlten Betrags,

	 – �den Betrag der Sollzinsen, den der Darlehensnehmer in dem Zeitraum zwischen 
der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätte.

4. Zahlungsverzug
Für ausbleibende Zahlungen werden wir Ihnen den uns dadurch entstandenen Schaden 
konkret in Rechnung stellen. Nach einer Vertragskündigung wird der gesetzliche Zins-
satz in Rechnung gestellt. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 5 Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für 
Sie haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines Kredites erschweren.

5. Kündigung durch die Bank
Die Bank kann das Darlehen aus wichtigem Grund zur vorzeitigen Rückzahlung 
kündigen, insbesondere wenn
a)	�der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz 

oder teilweise und mindestens 10 %, bei einer Laufzeit des Darlehensvertrages 
über drei Jahre mit 5 % des Nennbetrages des Darlehens in Verzug ist und die 
Bank dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des 
rückständigen Betrages mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung 
innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange;

b)	�in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers eine wesentliche Ver­
schlechterung eintritt oder einzutreten droht, insbesondere wenn über das Ver­
mögen ein Insolvenzverfahren beantragt wurde und hierdurch der Anspruch auf 
die Rückerstattung gefährdet wird.

c)	� der Darlehensnehmer, Mitschuldner oder Bürge bei Beantragung des Darlehens 
falsche Angaben gemacht oder gegen wesentliche Vertragsverpflichtungen ver­
stoßen haben.

Im Falle der Kündigung vermindert sich die Restschuld um die Zinsen und sonstigen 
laufzeitabhängigen Kosten des Kredits, die bei staffelmäßiger Berechnung auf die 
Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung entfallen.

6. Erfüllungsort
für alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist Braunschweig.�  

7. Gerichtsstand
Ist der Darlehensnehmer ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem 
Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so ist Gerichtsstand Braunschweig. Das 
Gleiche gilt, wenn der Schuldner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach 
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

8. Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorferstraße 108, 53117 
Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt.

9. Außergerichtliches Beschwerdeverfahren
Der Darlehensnehmer hat Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerdeverfahren bei 
dem Bundesverband deutscher Banken e.V., Burgstraße 28, 10178 Berlin. Die Verfahrens-
ordnung ist bei diesem Verband erhältlich und abrufbar unter www.bankenverband.de.
�
� Stand: 11. Juni 2010

Widerrufsinformation
Widerrufsrecht
Der Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtan-
gaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zum 
Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat. Der Darlehensneh-
mer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Darlehensnehmer 
bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimm-
ten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehensnehmer bestimm-
ten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und dem Darle-
hensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den 
Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehensnehmer nachträg-
lich in Textform informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der 
Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn 
der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an:
Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Telefax-Nr.
(0531) 212 28 36, E-Mail-Adresse: vwbank@vwfs.com

Besonderheiten bei weiteren Verträgen
Wenn dem Darlehensnehmer für den weiteren Vertrag ein Rückgaberecht an Stelle 
eines Widerrufsrechts eingeräumt wurde, steht die Rückgabe im Folgenden dem Wider-
ruf gleich.
– �Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an die Anmel-

dung zur Restschuldversicherung (im Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr 
gebunden.

– �Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufs-
recht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch an den 
Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die 
in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Wider-
rufsbelehrung maßgeblich.

Widerrufsfolgen
Der Darlehensnehmer hat innerhalb von 30 Tagen das Darlehen, soweit es bereits aus-
bezahlt wurde, zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der 
Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist beginnt mit 
der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und 
Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbe-
trag in Höhe von 0,00 Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn 
das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen
– �Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufs-

recht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche 
des Darlehensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des 
Darlehensvertrags gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.

– �Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den 
verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfange-
nen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) her-
auszugeben.

– �Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr 
an den weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Ver-
trags nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: 
Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs dem Vertragspartner des Dar-
lehensnehmers aus dem verbundenen Vertrag bereits zugeflossen, tritt der Darlehens-
geber im Verhältnis zum Darlehensnehmer hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs 
in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners aus dem weiteren Vertrag ein.

Einwendungen bei verbundenen Verträgen
– �Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn 

Einwendungen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner 
aus dem verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte 
Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung 
auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem Darlehensnehmer und dem anderen 
Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Kann 
der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, 
so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist.


